
Zeitschrift: Der neue schweizerische Republikaner

Herausgeber: Escher; Usteri

Band: 4 (1801)

Register: Gesetzgebender Rath

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 04.04.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


- ^ )'

Man abonnlrt Itch S«y I. A. v«« In Bern, And i«» XIO à /5/" Da« fir ?» «ummrr» «d«r fir »in Bier ff
alle» Pollânuern. ck> » 4 vv. reUahr ill in Bern 4 Er. 5 dtz. und «usser Per» Ij.M^ »»itiren Er. by. >

Der neue Schweizerische Republikaner.
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Herausgegeben von Usteri.

Dienstag/ den 2z Juni rFoi. Fünftes Quartal. Den 4 Meßidor IX.

Gesetzgebender Rath, n. May.
Fortsetzung.

Folgende Botschaft wird verlesen:

B. Gesetzgeber Auf Ihren Decretsvorschlag vom
heurigen Tage, durch welchen dem Herren Hofralh Chri-
stoph Martin Wieland in Weimar/ das helvetische Bür,
gerrccht ertheilt werden soll/ eröffnet Ihnen der Vollz.
Rath / daß er sich freue / den Mann / welchen die gelehrte
Welt und die ganze gebildete Claße der Menschen/ als
Beförderer wahrer Aufklärung verehrt / auch in Ihrer
Mitte durch öffentliche Anerkennung und Würdigung
seiner Verdienste um die Menschheit / geehrt zu sehen.

Der Decretsvorschlag wird hieraus in folgender Ab-
faffung zum Décrété erhoben:

Der gesetzgebende Rath — ans den in seiner Mitte
geschehenen Antrag —'beschließt:

Dem Christoph Martin Wieland in Weimar ist das
helvetische Bürgerrecht ertheilt.

Die Munizipalitätscvmmißion räth zu folgender Bot-
schaft / welche angenommen wird :

B. Vollz. Räthe l Der gesetzgebende Rath ans die Pe-
tionen der Gemeindsgenossen von Agno / Canton Lauis/
vom -4. Horn. ,8c>l, und der Einfassen daselbst / welche
leztere aus Grund des ihnen durch das Mumzipalitätsge.
setz zugetheilten Activbürgcrrechts/ aufdenMitgenuß eines

Theils der dastgen Alimenten Anspruch machen / die ihnen
aber von den Gemeindsgcuosieu der Gemeind Agno be-
stritten werden; hat nach Anhörung seiner Munizipali,
tätscommißion gefunden und beschlossen : daß es nicht der
Fall sey, hierüber einen weitern besondern Entscheid zu
fassen. Er findet ncmlich / sowohl durch den Art. i. des

Gesetzes über die Bürgerrechte vom i; Hornung 1799/
welcher iede Gemeinde bey ihrem Gemeiudeigenthum
schüzt, als auch durch das Mumzipalilälsgesttz vom 15.

Horn. 1799/ welches den Activbürgern als solche«,

ausser auf diejenigen Gemcindgüter, die von Alters he?

zu Bestreitung der Unkosten der Ortspolstey verwende
wurden / durchaus keinen Antheil oder Mitgenuß an den

GemeindSgütern der Bürgergemeinde zuspricht, tmi?
Streitigkeit bereits bestimmt entschieden. — Da auch

die zweyte Petition der Ortsbürger von Agno, über die

Natur der vorgenommenen Theilung einer Aliment die

Erläuterung enthält, daß dieselbe sich nicht ans das Ei»

genthum / sondern bloß auf oie Benutzung erstrecke, wie
das Gesetz vom 4. May 1799 Ihnen solche gestattet, so

wird dieselbe an Sie B> V. R. gewiesen mit der Ein-
ladung, obiges den Bittstellern bekannt zu machen, und

ihnen anzuzeigen, daß sie bcgwältigt seyen, nach Vor-
schrifr dieses Gesetzes vom 4. May 1799, die anbegehrte

Theilung vorzunehmen.

Die Polizeycommißion erstattet folgenden Bericht
dessen Antrag angenommen wird:

B. Gesetzgeber! 1; Bürger von Zosingen, welche

vor der Revolution in dastger Gemeinde Pintenschmkwir»

the waren stellen vor, daß zwar die Vcrwaltunzskammer
des Cantons Argau, jedem von ihnen ohne Bedenken

eine Pintenschenkrechtsbewilligung auf 10 Jahre ertheilt,
daß sie ihnen aber eine Bewilligungsgcbühr von Fr. 8»
auferlegt habe, unter Bedrohung der Vcrfchlsessung ihrer
Pinten, wenn sie solche nicht aisogleich erlegen würden.

Nun vermeinten sie nachMaßgabe des zten Anhaugsarri«
kel zu dem§, 9. des Gesetzes vom 20. Nov. 1800 von
dieser Gebühr, die übrigens uuvcrhältnißmäßig hoch sey,

frey zu seyn, und wenden sich daher an Sie B. G. mit
der Einsrage: Ob die Petcnten als neue Wirthen amu-
sehen seyen? Zugleich bitten sie, daß bis zum Entscheid
die Suspension der Exekution des Beschlusses der Ver-
waltungskammer, möchte verhängt werden.

Auf dieses lcjteres Petitum glaubt Eure Commißion
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keine Rücksicht nehmen zu sollen, da sie Ihnen B. G.
alsogleich ihr Befinden über das Hauptbegchrcn selbst,

vorzulegen die Ehre hat.
Dieses Befinden besteht nun darinn:
Nach dem Artikel 6. Abschnitt n) des erwähnten Ge-

sttzes, soll ein Theil der bey Trlassung desselben existi-

reuden Wirthschaften, nemlich die vor der Revolution
bestandenen, der Präsumption der Zweckmäßigkeit genies-

sen; allein tiefe Begünstigung bezieht sich nicht auf die

Personen der Bürger, so vor der Revolution ein Pinte»,
scheilkrecht aueübten oder ausüben konnten, sondern auf
die Wirthschaften, das heißt: auf die Gebäude denen

ein Wirihschastsrechl beygelegt war. — Eben diese

Wirthschaften d, h. die Besitzer derselben, nicht aber

die fo vormals kraft persönlicher Rechte Wirthe waren,
smd von der in dem Art. 9. festgcsezgen Gebühr ausge.

nvmmen.
Dicfe Grundfätze liegen dcullich und bestimt in dem

Geste; vein 20. Nov., und bedarf dasselbe in dieser Hin»
ficht durchaus keiner Erläuterung.

Wenn wir also B. G. das Gesetz anzuwenden hätten,
so hätten wir lediglich die Frag? zu untersuchen : Waren
die Pintenscheukrcchte, welche die Petenten vor der Revo-
jutlvn ausübten, Real- oder bloße Persvnalrechte? und

bey Untersuchung dieser Frage würden wir ans den

Schriften folgenden Sachverhalt entdecken:

Die Rechte der Petenten waren keinem Gebäude an-

ncxict, sondern es warm auf die bürgerliche Qualität
beschränkte Vergünstigungen, die der vormalige Stadt,
magistral von Zsfingen gegen Erlag von 20 Pf. und einer

jährlichen Steuer von i Pf. ertheilte, und welche allein

auf die Person der PctMtcn eingeschränkt waren, von
weicher sie auch nicht abgetreten werten konnten, und

mit ihrem Tode erloschen. Nach den Begrifft» Eurer
Commission gehören sie also durchaus in die ncmliche

Cathegorie wie die Pcrsonalrechte der Bürger der mehr-
ße» besonders der ehmals sonverainm Städte», und sie

würde daher weder in die Weisung des Ministers des

Innern, der die Befreyung des Art. nur aus diejcni-

gen Wirthschaften angewandt wissen will, die als ein

peräußerliches Eigenthum besessen wurden, noch indem
aas diese Weisung sich gründenden Beschluß der Verwal-,
lunskammcr des Cantons Argäu, etwas zu finden wis,
sen, das gegen den Buchstaben öder gegen den Geist
des Kesttz s vom 20. Nov. verstoßt?.

Allein die Untersuchung über die von untern Admi-
nisteatisbehöeden beschehene Anwendung des Eesezes,

ist nicht Sache des gcsezgebcntcn Raths, sondern ge-

hört vor die Vollziehung, und m dieser Betrachtung
tragt Eure Commißion darauf an, in die Petition ge«

bachler Bürger nicht einzutreten.

Die Polizeycommißion räth zu folgender Botschaft,
welche angenommen wird:

B- Voll;. Räthe! Wenn auch die von der chevorigcn

Regierung von Bern der Gnueinde ^wuay, Distrikt
Vivis ertheilte Bewilligung, eine Steuer aus die Ge-
meindogliter ihres Bezirks zu lege» um die Straße von
Vivis nach Blvnay, und von hier nach Flgere, zu verbes»

fern und zu unterhalten, durch neuere Beschlüsse ausge«

hoben wäre, welches nach Wissen des gefttzg. Raths
nicht geschehen ist — so dürfte doch das Begehren der

Munizipalitäl und Gemcindskammer von Blouay unter
die bestehenden Gesetze gebracht werden, tie die Art be-

zeichnen, wie Gemeindssteuecn angelegt und erhoben

werden sollen. Juden» es also dem gesetzgebenden Rath
überstüßig scheint über diese» einzelnen Fall etwas beson-

ders zu verfügen ladet er Sie B. Voll; Räthe ein, den

Petenten die zweckmäßige Weisung zu ertheilen.

Die Civilgesetzgebungscommißion erstallet über ei»

Ehedlspensbegehrm eines gewissen Pignclli einen Bericht,
der für ; Tage aufden Eanzleytisch gelegt wird.

Die Petitioncncommißion räth über die Bittschrift
der Bürgerin Alexis Tribuliet von Nomvnt, Canton

Frcyburg, die Einwendungen gegen ein Testament macht,

nicht einzutreten, indem diese Sache vor die Tribunalim
gehört. Angenommen.

Ein Mitglied macht für Beschleunigung der Staats-
rechnungen und Verbesserung des Rechnungswesens der

Republik, einen Antrag, der für z Tage auf de» Canz»

leytisch gelegt wird.
Die Criminalgesttzqebungscommißion erstattet über

die Abänderung des i84ten Art. des peinliche» Gesttz-

buchs einen neuen Bericht der für z Tage auf den

Canzlcytisch gelegt wird.
Folgendes Gutachten der Fmanzeommivion wird in

Berathung und hierauf angenommen:

Nat i on a lg ülcr-Ver kauf im Cant»»
Züri ch.

Im Distrikt V ü lach.

Das Weibclgut zu Obersteinmaur, enthält Inch.
Ack-r und 2 Vrlg. Wiesen : gesch. <176, verk. 576 Fr.

Das Aeberlische Lehen zu E>le»bach, enthält > Inch.
Acker und 2 Inch. Neben! gesch. 2500., verk. 2Hsts,>

überl. sto Fr-



- - Im Distrikt Reg enstorf.

Das Lehen der Wittwe Abehg: zuWipkingen ; erhält
2 Inch. Neben und 2 Vrlg. Wesen: gesch. 2960, verk.

5040, üderl. 80 Fr.

Im Distrikt A n d el fi n ge n.

Das Kcîlerische Lehen zu Unterbuch; enthält 7 1/2
Manmv. Wiesen, 2- -/8 Juch. Acker, e -/q-Ärlg. Rc-

be», und eme Gerechtigkeit im Holz und Feld zu Buch ;

gesch. 200z, verk. 2240 überl. 207 Fr.
Die staatswirthsihaftliche Commißion trägt darauf

an, die drey ersten Verkäufe zu ratificiern, den leztestu

aber zu verwerfen, weil eine solche Strecke Landes in an-
dern Zeiiuinständen von höherem Werth seyn wird.

(Der' Fortsitzung folgt.)

Kleine Schriften.
An meine Mitbürger des Cantons Ar-

gau. Unterz. Z. An meine Mitbür-
ger der Gemeinde Zofingen, be son,
ders aber an alle, so die Bittschrift
an d e n V 0 llz ie hung s r ath vom zosten

May'lezthin unterschrieben und wet,
che den zten I u n i d e m Bürger P r ä si-
dent ist übergeben worden. Unterz.
Samuel Ringier, mils Seelmatter.
(Gedr. in Bern, 1/2 Bogen in 4.)

Der mit Z. unterzeichnete Brief, beglückwünscht die

Argauer, daß fie i» der neuen Verfassung einen eignen
Canton bilden und warnet sie vor Ränken und Um-
trieben, die Adressen gegen die Selbstständigkeit diesis
Cantons zu bewirken suchen.... Ob dieser unbedeutende

Brief wirklich irgendwo bekannt gemacht ward, oder
ob er hier zum erstenmal erscheint, und etwa nur der
Antwort zu lieb geschrieben ist, oder ob vollends das
untergesiztc Z. ihn bedeutend machen soll — das wissen

wir nicht. Die an die Gemeinde Zvfingen gerichtete
Antwort, ist gerade so unbedeutend als der Brief selbst.

Ihr Versasser erklärtsich cG Redakteur einer Petition von
Zvfingen, Städtchen das wieder zu B rn gehören möchte
-— und berichtet, »daß in der Zahl der Unterschriebenen
dieser Petition sich auch alte Schultheißen, Ralhsher.
ren, Weibel, Stadt- und Schulbcnbölte befinden" —
Sache die man ihm gerne glauben wird l Weiler sagt
»r unsx „Wer einem B à? g î r von Zvfingen,

der vor der Revolution schon gelebt und izt noch d a ill,
(man wird doch hoffentlich in Zofingen nicht so geschwind
lesen, daß dieß' noch da se yn eine Seltenheit wäret)
übeldeutct, wenn er sich manchmal der alten Zeiten er.
innert und den alien Regierungen keine Flüche nachruft,
den bedaure ich. " Wir theilen dieses Bedaurcn mit
ihm und stimmen von ganzem Herzen feine? Bitte bey :

niemand zu hassen, der nicht mit euch gleicher Mei»

nung ist. " Er richtet diese Bitte an seine Mitbürger,
scheint sie aber selbst ein paar Zeilen tiefte vergessen zu

haben, wo er mit » wahren Ränkenschmiedc» oder gar
Schurken " um sich wirft.

Geuernktat der Einnahmen und Ausgabm
der helvetischen Republik, vvm Jahr ^798.

Einnahmen.

?r. Activ - und Paßivfchulden
5 ck.

5,646, 50? 6 4-

— Pvstverwaltnng it -
— Pulververwallung 9-088
— Münzwesen 44,914 4 4

— Zoll àd Manchen 1-97,270- â

— Domainenverkauf 7Z-7«4 it 6-

-— Domainenerlrag 144,045 8 8

— Geldzinsen 69,054 52 8
— Schnldtftel î77.SÍ8 4
— General' - Klosterverwaltimg llZ 608 - 4
— Direkte Abgaben 1,254 555 5 S V

— Getränksteucr 6 y?2 19 6

-— Gerichtsgebühren ;> 7Z6
-— Kricgssteucr 592 8 6

— Patriotische Geschenk? z 779 '9 7°

8,229,061. 4

Bemerkungen.
Gegenwärtiger Gcneralctat gründet stch sowohl auf

die vom Nalioiialfchatzaml abgelegte RechMmg auf
Ende 1798 und welche der Regierung, vorgelegt wer»
den, als auf sämtliche von den Verwatmng-ftamnwrr?
eingegebene Rechnungen, woben noch zu bemerken^
daß folgende Verw. sîammecrechmnigen nicht auf dcw

Zeitvnnkk von Ende -798 sich gestellt sinken:'

Die vom C. Frcyburg ist auf i. OK auSgefertigti.
Lcman, auf zz. May 1799.

— — Luzern, auf i. Dec. 1798.-
Schasshausin, 1. Sept. 1798s
Thnrgau, eben so.
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